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3.Beiblatt Beiblatt zur Parlament sko:;:resp0I!..~~ 12. März 1959 

395/J Anfrage: 

der ~bgeordneten Dr. K r a n zIrn a y 'r, S e bin ger, Dr.H 0 f e n e der, 

TJ ein m a y e r, R e ich, Dr.liiplo&,.I::,g~ v;: (; •. ".:J u:nd Genossen 

an de,n Bundesminister für die Auswärtigen AngolegeY',"hei t en, 

b::,)treffend die in der Tagespresse behauptete Vermi ttlertätigkei t de,s Herrn 

Staatssekretärs,Dr. Kreisky. 

-15-.-. 
Meldungen der Tagespresse zufolge soll des vorgesohen gewesene Zusammen­

treffen zwischen dem sowjetischen Ministerpräside:r:ton Ch:cuschtschew und dem 

Berliner Oberbürgermeister Br~dt vom staatssok=etär im Bundesministerium 

für die Aus\?ärtigen 1..ngelegenheiten Dr. Kroisk,t vermittelt worden sein. 

Die l.ustria-Presse-Agentur hat dax-9-1?-fhin "',0"" !Io::>:"'!"n, 'Staatssekretär um eine 

Stellungnahme zu dieser Meldung gebeten, von diesem aber gehört, er sei 

grundsätzlich nicht bereit, dazu eine Äusserung abzugeben. Der Herr Staats­

sekretär hat es jedenfalls unterlassen, die Meldung zu dementiere~ und da­

durch den l..nschein orweckt, die Zeitungsmeldungen entsprächen der YTahrhei t. 

Die gefertigten Abgoordneten sind der Auffassung? dass eine solche 

Tätigkeit des Herrn staatssekretärs -sollte sie tatsächlich stattgefunden 

haben - durch die Bestimmungen der österreichischen Bundesverfassung insbe­

sondere hinsichtlich der österreichischen Neutralität nicht gedeckt ist, 

und richten daher an den Herrn Bundesminister für die Auswärtigen A~elegen­

heiten die 

,J.".. n fra g ~..J_ 

1.) Ist der Herr Bundesminister für die 1J.usv7ärtigen J:.ngolegenheiten bereit zu 

prüfen, ob das beabsichtigt gewesene Zusammon'c:ceffen zwischen dem SOYJj etischon 

Ministerpräsidenten ChruschtschmJ un.d dem Obo::.:'bürgcrmeister von Berlin Brandt 

tatsächlich durch. Herrn Staatssekretär Dr. Kreisky vermit,telt 'VJUra.e ? 

2.) Ist der Herr Bundesminister für die .Ll.US1iJL,:rt:igen Lngelegenhoiten beroit, 

dGn .L'..nfragestell ern mitzuteilen, ob eine solcl~,o ~liit5.gkGi t - vorausgeso tzt 

natürlich, dass sie tatsächlich stattgefundon he;!; _. in don Bestimmungen dar 

Bundosverfassung, insbesondere im Hinblick auf 6.~~G ycrfassungsgesotzlich 

vorankerte Noutralität Österreichs godeckt ist '? 

-c-o-.-
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